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Verhandlungsschrift 
 

 
aufgenommen bei der Sitzung des Gemeinderates der G emeinde St.Roman 
am Freitag, den 10. Juli 2015. 
 
Tagungsort: Gemeindeamt St.Roman (Sitzungssaal) 
 
Anwesend:  Bürgermeister Berlinger Siegfried 
 Vizebürgermeister Kriegner Norbert 
 Gemeindevorstandsmitglied Wimmer Gerhard 
 Gemeindevorstandsmitglied Kropf Christian 
 Gemeinderatsmitglied Beham Josef 
 Gemeinderatsmitglied Lang Herbert 
 Gemeinderatsmitglied Schasching Franz 
 Gemeinderatsmitglied Baminger Johann 
 Gemeinderatsmitglied Mauthner Matthias 
 Gemeinderatsmitglied Kohlbauer Johann 
 Gemeinderatsmitglied Höllinger Simone 
 Gemeinderatsmitglied Grill Alfred 
 Gemeinderatsmitglied Kriegner Christian 
 Gemeinderatsmitglied Doblinger Johann 
 Gemeinderatsersatzmitglied Scharinger Matthias 
 Gemeinderatsersatzmitglied Schopf Markus 
 Gemeinderatsersatzmitglied Leidinger Johann 
 
Es fehlt: Gemeindevorstandsmitglied Breidt Johann –  entschuldigt 
 Gemeinderatsmitglied Hamedinger Matthias – entschu ldigt 
 Gemeinderatsmitglied Baminger Rudolf – entschuldig t 
 Gemeinderatsmitglied Mauthner Paula - entschuldigt  
 Gemeinderatsmitglied Fuchs Franz - entschuldigt 
 
Der Bürgermeister eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung  und stellt 
fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde 
b) die Mitglieder des Gemeinderates zur Sitzung zei tgerecht einge- 
   laden wurden, worüber der Zustellnachweis vorlie gt und die Sit- 
   zung durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht  wurde 
c) die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates gegeben  ist. 
d) die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung des Gemeinderates  
   während dieser Sitzung zur Einsicht aufliegt und  Einwendungen  
   gegen dieselbe bis Sitzungsschluss vorgebracht w erden können. 
 
Der Bürgermeister ersucht Gemeindesekretär Stadler das Protokoll zu 
führen. 
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10.Sanierung Bauhof 
 
11.Vereinbarung Stampfweg 
 
12.Kaufvertrag O.ö.Bauland 
 
13.Allfälliges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Verhandlungsschrift 
 Nr. 4/2015 
 

 
Seite 3 von 16 

 
 
1. Resolution – Steuergerechtigkeit beim Finanzausg leich 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Aufteilung de s Steueraufkom-
mens auf die drei Gebietskörperschaften (Bund, Land  und Gemeinden) 
auf Grundlage des abgestuften Bevölkerungsschlüssel s erfolgt. Die-
ser Verteilungsschlüssel ist heute nicht mehr zu re chtfertigen. Es 
wird daher von Vizebürgermeister Kriegner bzw. von ihm folgende Re-
solution zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat  eingebracht: 
 
 

Resolution der Gemeinde St.Roman zum Thema Steuerge rechtigkeit! 
 

Denn Steuergerechtigkeit beim Finanzausgleich heißt  
"jeder Bürger ist gleich viel wert" 

 
Das Finanzausgleichsgesetz, das die Verteilung der Steuereinnahmen 
auf die drei Gebietskörperschaften Bund, Länder und  Gemeinden re-
gelt, ist äußerst komplex und beinhaltet einige heu te nicht mehr zu 
rechtfertigende Verteilungsschlüssel. Der zentralst e davon ist der 
abgestufte Bevölkerungsschlüssel (aBS), der auf das  Gemeindeüber-
weisungs-gesetz 1920 zurückgeht, dem die Ansicht de r Nationalver-
sammlung zugrunde lag, dass die Finanzlage der größ eren Gemeinden 
eine wesentlich schlechtere sei, als die der kleine ren Gemeinden. 
Der aBS stammt also aus einer Zeit, in der man sich  mit den im 
Weltkrieg besonders hart geprüften Städten solidari sch zeigen woll-
te und musste. Dies gilt gleichermaßen für das Bund esfinanzverfas-
sungsgesetz des Jahres 1948. Trotz grundlegend verä nderter Rahmen-
bedingungen der Gemeindehaushalte und inzwischen au ch vollständig 
beseitigter Kriegsschäden sind die Finanzausgleichg esetze in ihrer 
Grundstruktur seit Jahrzehnten unverändert gebliebe n. 
Ein wichtiges Kriterium für die Verteilung der Steu ereinnahmen ist 
die Einwohnerzahl. Während die Zuweisung an die Län der an die tat-
sächliche Einwohnerzahl geknüpft ist, gilt für die Gemeindeertrags-
anteile der abgestufte Bevölkerungsschlüssel. Diese r bildet für im-
merhin etwa 73 % der Gemeindeertragsanteile die Gru ndlage und sorgt 
als Vervielfacher der Bevölkerungszahl auch maßgebl ich dafür, dass 
größere Gemeinden pro Einwohner mehr Geld erhalten als kleinere.  
Trotz mehrmaliger Reform wird nach derzeitigem Syst em(FAG 2008) die 
ermittelte Volkszahl  
bei Gemeinden bis höchstens 10.000 EW mit 1 41/67 ( = 1,61) 
bei Gemeinden mit 10.001 bis 20.000 mit 1 2/3 (= 1, 67) 
bei Gemeinden mit 20.001 bis 50.000 und bei Städten  mit eigenem 
Statut mit 2 und  
bei Gemeinden über 50.000 Einwohnermit 2 1/3(= 2,33 ) multipliziert. 
Aufsummiert erhält beispielsweise Wien also nicht f ür 1,731 Mio. EW 
Gemeindeertragsanteile, sondern für 4 Millionen Men schen! 
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Einschleifregelungen für Gemeinden, die eine höhere  Einstufung nur 
knapp verfehlen, ändern nichts am grundsätzlichen P roblem der unge-
rechten Gewichtung der Einwohnerzahlen. Ein Bürger einer Kleinge-
meinde ist demnach weniger wert als ein Bürger eine r größeren Ge-
meinde. Dies widerspricht dem Grundsatz der Gerecht igkeit und Fair-
ness.  
Notwendig wäre ein Umschwenken von einem ungerechte n und nicht mehr 
zeitgemäßen System in Richtung Aufgabenorientierung . Dort, wo Auf-
gaben erledigt werden, sollte das benötigte Geld au ch hinfließen. 
Gerade kleine Gemeinden in strukturschwachen Region en haben mit ih-
ren Kindergärten, der Pflege- und Altenbetreuung, d em Kanal- und 
Wassernetz usw. eine Fülle von Leistungen zu erbrin gen.  
Der Gemeinderat von St.Roman fordert daher die Verh andler des Fi-
nanzausgleichs (Bund-, Länder- und Gemeindevertrete r) auf, die zu 
verteilenden Gemeindemittel gleichmäßig auf alle Bü rger zu vertei-
len, damit auch den ländlichen Gemeinden eine posit ive Entwicklung 
ermöglicht wird.  
 
 
Der Bürgermeister beantragt der Gemeinderat möge di eser Resolution 
die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
2. Rechnungsabschluss 2014 – Prüfbericht BH-Schärdi ng 
Der Bürgermeister berichtet, dass der vom Gemeinder at in der Sit-
zung vom 6.3.2015 beschlossene Rechnungsabschluss 2 014 der Gemeinde 
im Zuge der im Zeitraum vom 16.3.2015 bis 12.5.2015  erfolgten Geba-
rungseinschau durch die Bezirkshauptmannschaft Schä rding, Herr 
Schmolz Franz, bei der Gemeinde im Sinne der Bestim mungen der Oö. 
Gemeindeprüfungsverordnung 2008 und des § 99 der Oö . Gemeindeord-
nung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckm äßigkeit, sowie 
auf Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschrifte n überprüft wur-
de. Entsprechend dem Schreiben der BH-Schärding vom  13. Mai 2015, 
Gem60-3-20-2015-SF, bringt der Bürgermeister dem Ge meinderat den 
diesem Schreiben angeschlossenen Bericht vollinhalt lich zur Kennt-
nis. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Bürgerme isters bzw. den 
Prüfbericht zur Kenntnis. 
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3. Prüfbericht Prüfungsausschuss 
Der Bürgermeister berichtet, dass am 29. Mai eine P rüfung des Prü-
fungsausschusses stattgefunden hat und ersucht er P rüfungsausschus-
sobmann Grill um seinen Bericht. 
 
Prüfungsausschussobmann Grill bemerkt, dass im Zuge  dieser Sitzung 
eine Kassaprüfung erfolgte. Diese wird ordnungsgemä ß geführt und 
wurden die Bestände entsprechend nachgewiesen. Weit ers erfolgte ei-
ne Prüfung der Belege vom 1.1.-31.3.2015 und der Ko mmunalsteuerein-
nahmen der Jahre 2012-2014. Die Belege sind ordnung sgemäß geführt 
und gibt es bei den Kommunalsteuereinnahmen keine B eanstandungen. 
Bei der Kommunalsteuer weist er darauf hin, dass di ese jährlich um 
rund € 10.000,-- gegenüber dem jeweiligen Vorjahr g estiegen ist. 
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Prüfungs ausschussobman-
nes zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
 
4. Flächenwidmungsplanänderung 
Der Bürgermeister berichtet aus, dass Herr Schmidba uer Wolfgang und 
Frau Essl Stefanie die Änderung des Flächenwidmungs planes im Be-
reich der Ortschaft Jetzingerdorf beantragt haben. Die Fläche ist 
im örtlichen Entwicklungskonzept bereits als Bauerw artungsland 
(Wohnfunktion) eingetragen. 
 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass keine Bedenken gegen eine Um-
widmung bestehen und beantragt er daher der Gemeind erat möge vor-
liegendem Änderungsentwurf die Zustimmung erteilen.  
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
5. Erweiterung des Friedhofes - Finanzierungsplan 
Der Bürgermeister berichtet, dass seitens des Lande s mit Schreiben 
vom 11. Mai 2015, IKD-2014-132301/3-Mad, der Finanz ierungsplan für 
das Projekt „Erweiterung des Friedhofes“ mitgeteilt  wurde. Er 
bringt dem Gemeinderat das diesbezügliche Schreiben  vollinhaltlich 
zur Kenntnis und beantragt der Gemeinderat möge fol gendem Finanzie-
rungsplan die Zustimmung erteilen: 
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Bezeichnung der 
Finanzmittel 

2015 2016 Gesamt in Euro  

Pfarre, I-Beitrag 67.953  67.953 

BZ-Mittel 50.000 50.000 100.000 

Summe in Euro 117.953 50.000 167.953 

 
 
Der Gemeinderat stimmt vorliegendem Finanzierungspl an einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
6. Volksschulsanierung 1. Etappe (Fenstersanierung)  
Finanzierungsplan 
Der Bürgermeister berichtet, dass seitens des Lande s mit Schreiben 
vom 21. Mai 2015, IKD-2014-48624/7-Mad, der Finanzi erungsplan für 
das Projekt „Volksschulsanierung 1. Etappe (Fenster sanierung)“ mit-
geteilt wurde. Er bringt dem Gemeinderat das diesbe zügliche Schrei-
ben vollinhaltlich zur Kenntnis und beantragt der G emeinderat möge 
folgendem Finanzierungsplan die Zustimmung erteilen : 
 

Bezeichnung der Fi-
nanzmittel 

2016 2017 Gesamt in Euro  

Anteilsbetrag O.H. 21.456  21.456 

LZ, Pflichstschulbau 51.000  51.000 

BZ-Mittel  51.000 51.100 

Summe in Euro 72.456 51.000 123.456 

 
 
Der Gemeinderat stimmt vorliegendem Finanzierungspl an einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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7. Zusammenlegung Kössldorf Ordnung des Straßennetz es - Nachtrag 
Der Bürgermeister berichtet, dass im Zusammenlegung sgebiet Kössl-
dorf laut Schreiben des Amtes der Oö. Landesregieru ng vom 21. Mai 
2015, LNO-100900/954-2015-Gs, das Straßennetz der G emeinde geändert 
werden soll. Er bringt dem Gemeinderat sodann das a ngeführte 
Schreiben mit der Verordnung und den entsprechenden  Wegenetzplänen 
1 und 2 - Neue Flureinteilung und der jeweiligen Da rstellung Katas-
termappe, Ausarbeitung jeweils 21.5.2015, vollinhal tlich zur Kennt-
nis bzw. erläutert er die genaue Lage der jeweilige n Straßen. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann der Gemeinderat möge der vorlie-
genden, vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachten, Ver ordnung die Zu-
stimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
8. Flurbereinigung Ginzlberg-Wald Ordnung des Straß en- 
netzes – Nachtrag 
Der Bürgermeister berichtet, dass im Flurbereinigun gsgebiet Ginzl-
berg-Wald laut Schreiben des Amtes der Oö. Landesre gierung, LNO-
101086/138-2015-Gs, das Straßennetz der Gemeinde ge ändert werden 
soll. Er bringt dem Gemeinderat sodann das angeführ te Schreiben mit 
der Verordnung und den entsprechenden Wegenetzplan - Neue Flurein-
teilung und der Darstellung Katastermappe, Ausarbei tung jeweils 
21.5.2015, vollinhaltlich zur Kenntnis bzw. erläute rt er die genaue 
Lage der Straße. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann der Gemeinderat möge der vorlie-
genden, vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachten, Ver ordnung die Zu-
stimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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9. Wasserverband Sauwald – Änderung Darlehensvertra g 
Der Bürgermeister berichtet, dass laut Mitteilung d er Marktgemeinde 
Münzkirchen die Berechnung von Darlehenszinsen nach  der Sekundär-
marktrendite mit 30.06.2015 eingestellt wird. An de ssen Stelle soll 
eine Verzinsung nach dem 3-Monats-Euribor treten. D er Zinssatz auf 
Basis der Sekundärmarktrendite beträgt zur Zeit 0,5  %. Der neue 
Zinssatz bei Umstellung auf den 3-Monats-Euribor mi t einem Auf-
schlag von 0,5 % beträgt ebenfalls 0,5 % da der 3-M onats-Euribor 
derzeit bei 0 liegt. Sollte der Indikator unter 0 %  zu liegen kom-
men wird als Indikator für die Zinsanpassung ein We rt von 0 heran-
gezogen. Seitens des Wasserverbandes ist davon ein Darlehen für den 
BA06 betroffen welches am 30.9.2016 ausläuft. Seite ns des Wasser-
verbandes Sauwald wurde ein entsprechender Nachtrag  zum Darlehens-
vertrag vom 5.10.2006, Konto Nr. 25.560.657, übermi ttelt und bringt 
der Bürgermeister dem Gemeinderat diesen Nachtrag v ollinhaltlich 
zur Kenntnis. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann der Gemeinderat möge diesem 
Nachtrag die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
10.Sanierung Bauhof 
Der Bürgermeister berichtet, dass am 15. Juni eine Besichtigung des 
Bauhofes durch den Gemeinderat stattfand. Es wurde dabei festge-
stellt, dass ein dringender Handlungsbedarf gegeben  ist und wurde 
vereinbart neben dem Angebot der Fa. Leithner Baugm bH, St.Florian, 
ein weiteres Angebot einzuholen. Der Bürgermeister hat deshalb von 
der Fa. Hauer GmbH, St.Marienkirchen, eingeholt und  belaufen sich 
die Kosten für die Holz-, Spengler- und Dachdeckera rbeiten auf 
61.343,33. Damit wäre dieses Angebot um rund € 800, -- günstiger als 
jenes der Fa. Leithner. Bei beiden Angeboten handel t es sich um 
Kostenschätzungen und sind sicherlich noch Preisnac hlässe möglich, 
wenn gleich auch noch zusätzliche Kosten wie z.B. T ore anfallen. 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die beim L okalaugenschein 
anwesenden Gemeinderatsmitglieder ersucht wurden si ch bezüglich an-
derer Sanierungsmöglichkeiten Gedanken zu machen un d ersucht er 
Wortmeldungen bezüglich eventueller Alternativen. 
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Gemeinderatsersatzmitglied Scharinger führt aus, da ss er bezüglich 
der möglichen Aufstellung einer Pultdach-Lagerhalle  Kontakt mit 
Herrn Auinger aufgenommen hat. Vorteil einer solche n Halle wäre, 
dass diese freitragend wäre und auch umgestellt wer den könnte. Die 
Kosten hiefür würden sich auf rund € 51.600,-- bela ufen. Diese Lö-
sung wäre für ihn insoferne interessant als die Hal le später jeder-
zeit wiederverwertbar wäre auch wenn sie bei einem späterem Gesamt-
projekt keine Verwendung finden würde. 
 
 
Gemeindevorstandsmitglied Wimmer ist der Ansicht, d ass man sich 
überlegen muss welche konkreten Sanierungsmaßnahmen  aktuell erfor-
derlich sind um eine konkrete Kostenschätzung zu er halten da sich 
die vorliegenden Kostenschätzungen nur auf den Dach stuhl bzw. auf 
die Dacheindeckung beziehen. 
 
 
Gemeinderat Grill stellt fest, dass im Hinblick auf  den baulichen 
Zustand ein dringender Handlungsbedarf gegeben ist.  Im Hinblick auf 
eine mögliche Pultdach-Lagerhalle bemerkt er, dass hiebei noch Kos-
ten für die andere Dachhälfte berücksichtigt werden  müssten. Es 
sollte seiner Meinung nach auch die Ansicht der Bau hofmitarbeiter 
berücksichtigt werden. 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass zwar auch die M einung der Bau-
hofmitarbeiter berücksichtigt werden sollte, die En tscheidung 
letztendlich jedoch der Gemeinderat zu treffen hat.  
 
 
Gemeinderat Beham bemerkt, dass insbesondere im Hin blick auf die 
Sicherheit der Bediensteten vorrangig eine Prüfung des baulichen 
Zustandes erfolgen muss. 
 
 
Vizebürgermeister Kriegner bemerkt, dass auch die m ögliche Variante 
eines Gemeinschaftsprojektes Bauhof – FF-Depot St.R oman in Erwägung 
gezogen werden sollte da bei einem Komplettabriss i n den nächsten 
zehn Jahren eine Sanierung entsprechend den vorlieg enden Kosten-
schätzungen seiner Meinung nach nicht sinnvoll ist.  
 
 
Gemeinderatsersatzmitglied Scharinger schlägt vor, dass im Sinne 
der Sicherheit der Bediensteten das Gebäude in dies em Bereich aus-
geräumt und abgetragen werden sollte. Über den Wint er sollten dann 
vernünftige Gespräche geführt und dann eine sinnvol le Entscheidung 
getroffen werden. 
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Der Bürgermeister stellt fest, dass es um eine prin zipielle Ent-
scheidung geht und zwar ob der Bauhof saniert werde n soll oder ob 
es ein Gemeinschaftsprojekt Bauhof – FF-Depot geben  soll. In Bezug 
auf einen Neubau bemerkt er, dass bereits 2007 eine  Überprüfung des 
Raumprogrammes samt Festlegung des Kostenrahmens st attgefunden hat. 
Er bringt dem Gemeinderat sodann diese Stellungnahm e vom 25.5.2007, 
U-BS-101374/2-2007-Pol, vollinhaltlich zur Kenntnis . Nach derzeiti-
gem Stand würden sich die Kosten, unter Berücksicht igung des Bau-
kostenindex, auf rund € 686.000,-- belaufen. Die Ko sten für die be-
stehenden Boxen sind jedoch darin nicht enthalten. Im Hinblick da-
rauf wäre er, auch unter Berücksichtigung der Vorte ile eines Ge-
meinschaftsprojektes, jedoch eher für eine Sanierun g. Er könnte 
sich auch, wie von Gemeindevorstandsmitglied Wimmer  angeregt, vor-
stellen, einen Kostenvorschlag für eine komplette S anierung durch 
einen Planer erstellen zu lassen. 
 
 
Über Vorschlag des Bürgermeisters wird dem Gemeinde bediensteten Fe-
sel das Wort erteilt und bemerkt dieser, dass einer  Meinung nach 
die Grundsatzüberlegung sein sollte was in den näch sten Jahren in 
Bezug auf Bauhof bzw. FF-Depot passiert. Sollte ein  gemeinsames 
Projekt entstehen wird man eine Sanierung überdenke n müssen. An-
sonsten ist er der Ansicht, dass getätigte Sanierun gsmaßnahmen Be-
stand bleiben sollten wobei es keine Rolle spielt o b eine Pultdach-
halle kommt oder eine Sanierung der bestehenden Hal le erfolgt 
 
 
Vizebürgermeister Kriegner bemerkt, dass im Hinblic k auf die nicht 
unerheblichen Sanierungskosten von mehr als € 60.00 0,-- ein Archi-
tekt mit der Erstellung eines zweckmäßigen Projekte s, auch wenn 
dadurch Kosten entstehen, beauftragt werden sollte.  
 
 
Der Bürgermeister schlägt vor, dass das Architektur büro Bauböck, 
welches laut Amtsleiter Stadler schon die Bauvorhab en Turnsaal, 
Kindergarten und Gemeinde abgewickelt hat, mit der Erstellung eines 
Maßnahmenkatalogs mit Planung und Kostenschätzung b eauftragt wird. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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11.Vereinbarung Stampfweg 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Vereinbarung mit den Ehegat-
ten Wallner, Razing 6, betreffend Errichtung und Be nützung eines 
Getreidestampfes mit Naturlehrpfad auf dem Grundstü ck 228/1, KG 
Ried, abgelaufen ist. Der Hofübernehmer Johannes Wa llner hat nun-
mehr ersucht eine neue Vereinbarung abzuschließen. Gemeinsam mit 
Herrn Wallner wurde daher folgende Vereinbarung neu  aufgesetzt: 
 
 

V e r e i n b a r u n g 
 
 
abgeschlossen zwischen der Gemeinde St.Roman, 4793 St.Roman, Alten-
dorf 11, vertreten durch Bürgermeister Berlinger Si egfried einer-
seits und Herrn Wallner Johannes, 4793 St.Roman, Ra zing 6, anderen-
seits. 
 
Herr Wallner Johannes ist Eigentümer des Grundstück es Nr. 228/1, KG 
Ried. Auf diesem Grundstück befindet sich ein „Getr eidestampf“ und 
ein „Lehrpfad“ mit Schildern. Es wird festgestellt,  dass die gesam-
te „Stampfanlage“ mit Ausnahme des Teiches Eigentum  der Gemeinde 
St.Roman ist. Diese hat den Grundbesitzer bei Schad enersatzansprü-
chen in Zusammenhang mit der Besichtigung der Anlag e schadlos zu 
halten. Durch die Anlage darf der Grundstückseigent ümer in der Be-
wirtschaftung des Grundstückes nicht eingeschränkt werden bzw. sind 
auftretende Einschränkungen durch die Gemeinde, übe r Aufforderung 
des Grundbesitzers, umgehend zu beseitigen. Für die  Überprüfung und 
Instandhaltung ist alleine die Gemeinde St.Roman ve rantwortlich. 
 
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgesc hlossen und kann 
von beiden Parteien unter Einhaltung einer 6-monati gen Frist jeder-
zeit aufgelöst werden. In diesem Falle ist die Stam pfanlage durch 
die Gemeinde, spätestens 3 Monate nach Auflösung de r Vereinbarung, 
zu entfernen. 
 
 
Der Bürgermeister bemerkt, dass Herr Wallner Johann es diese Verein-
barung bereits unterfertigt hat und ersucht er der Gemeinderat möge 
dieser die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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12.Kaufvertrag O.ö.Bauland 
Der Bürgermeister stellt vorweg fest, dass der Kauf vertrag mit 
Herrn Kislinger Robert nicht zustande kommt. Bezügl ich des Grund-
stückes 1284/7 führt er aus, dass die Ehegatten Kas bauer, 
St.Florian am Inn, dieses Grundstück erwerben möcht en. Weiters wird 
die Restfläche des ursprünglichen Grundstückes, wes tlich der Bau-
parzellen, im Ausmaß von 2.891 m² zum Preis von € 2 ,50/m² vom 
Grundbesitzer zum Kauf angeboten. Die Grundbesitzer  der Parzellen 
1284/9 und 1284/10 hätten dann die Möglichkeit ein Teilstück dieser 
Flächen als Grünland zu erwerben. Die verbleibende Restfläche, wo-
rauf sich auch das Rückhaltebecken befindet, sollte  dann im Besitz 
der Gemeinde verbleiben. Seiner Meinung nach wäre e s sinnvoll wenn 
die Gemeinde dieses Grundstück erwerben würde auch wenn das Rück-
haltbecken wasserrechtliche verhandelt wurde und de r Grundbesitzer 
daraus keine Ansprüche mehr ableiten kann. In Bezug  auf die Finan-
zierung könnte dieses Grundstück aus den bisherigen  Grundstücksver-
käufen finanziert werden. Eine Nutzung dieser Fläch e ist nur als 
Grünlandnutzung möglich. 
 
 
Gemeinderat Kohlbauer ist der Ansicht, dass wenn da s Rückhaltebe-
cken wasserrechtlich verhandelt ist ein Ankauf dies es Grundstückes 
zum Preis von € 2,50/m € zu teuer erscheint. Ein Gr underwerb durch 
Grundstücksbesitzern in diesem Bereich könnte, fall s gewünscht, von 
diesen selbst durchgeführt werden. 
 
 
Gemeindevorstand Wimmer ist der Ansicht, dass es si cherlich Inte-
ressenten gibt die dieses Grundstück kaufen würden.  Seiner Meinung 
nach sollte diese Restfläche von der Gemeinde gekau ft werden jedoch 
sollte bezüglich dem Preis noch mit dem Grundbesitz er verhandelt 
werden. 
 
 
Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass man das Ang ebot des Grund-
besitzers annehmen sollte und das Grundstück im Aus maß von 2.891 m² 
zum Preis von € 2,50/m² erwerben sollte. Dies auch im Hinblick da-
rauf, dass man Teile des Grundstücks an die angrenz enden Parzellen-
besitzer veräußern kann. Er beantragt daher der Gem einderat möge 
dem Ankauf der Restfläche im Ausmaß von 2.891 m² zu m Preis von € 
2,50/m², sowie dem Verkauf des Grundstückes Nr. 128 4/7 an die Ehe-
gatten Kasbauer, St.Florian am Inn, die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 



 Verhandlungsschrift 
 Nr. 4/2015 
 

 
Seite 13 von 16 

 
13.Allfälliges 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über f olgende Angele-
genheiten: 
 
a) Die Gemeinden Putzleinsdorf und Niederkappel möc hten dem Kanal-
wartungsverband Oberes Donautal beitreten. Diesbezü glich wird es im 
Rahmen der nächsten Generalversammlung eine Entsche idung geben. 
 
 
Gemeinderat Schasching entfernt sich anschließend v on der Gemeinde-
ratssitzung 
 
 
b) Seitens der Raiffeisenbank wurde die Gemeinde da rüber infor-
miert, dass es keinen Negativwert des Zinsindikator s gibt sondern 
dieser max. 0,00 beträgt. 
 
c) Es fand die Leadergeneralversammlung in Sigharti ng statt. Es 
wurde dabei das Leaderprogramm vorgestellt. Der Ver band hat ein 
Budget von rund € 2,8 Mio. in den nächsten 3 Jahren . Projekte wer-
den von einem Gremium aus der Region, dem 27 Person en (Bürgermeis-
ter als auch Vertreter aus der Zivilbevölkerung) an gehören, bewer-
tet und zur Förderung vorgeschlagen. Die Förderhöhe  beträgt je Maß-
nahme (wirtschaftliche, soziale, kulturelle oder so nstige Projekte) 
zwischen 40 und 80 % wobei die Höchstgrenze pro Pro jekt bei max. € 
150.000,-- liegt. 
 
d) Die Marktgemeinde Münzkirchen hat den Beschluss gefasst, dass 
die Ortschaft Eitzenberg über das Kanalnetz der Gem einde St.Roman 
bzw. über Prackenberg an die Kläranlage Münzkirchen  angeschlossen 
werden soll. 
 
d) Bezüglich Errichtung Sportplatz wurden die entsp rechenden Unter-
lagen an das Land übermittelt. Die Gemeinde wurde d araufhin um er-
gänzende Unterlagen ersucht. Dies insofern als die Kosten für die 
Tribüne den vorgegebenen Kostenrahmen übersteigen. Bei diesen Kos-
ten handelte es sich um eine grobe Kostenschätzung von zwei Firmen. 
Nach Kontaktaufnahme mit den Firmen haben beide erk lärt, dass mit 
dem vorgegebenen Kostenrahmen voraussichtlich das A uslangen gefun-
den wird. Dies wurde dem Landessportbüro mitgeteilt . Laut Auskunft 
des Landessportbüros soll es nunmehr in absehbarer Zeit diesbezüg-
lich eine Erledigung geben. 
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e) Er berichtet, dass in Bezug auf das Asylproblem eine Bürgermeis-
terkonferenz stattgefunden hat und informiert er de n Gemeinderat 
über die dabei besprochenen Angelegenheiten. Es wur de auch eine Be-
zirkssteuerungsgruppe eingeführt die sich vermehrt um Quartiere be-
müht. 
 
f) Es fand letztes Wochenende die Eröffnung des Alt en- und Pflege-
heimes in Schärding statt. Weiters gibt es einen Be schluss des So-
zialhilverbandes, dass das alte Pflegeheim abgetrag en wird und an 
gleicher Stelle neu errichtet werden soll. Ferner h at es auch einen 
Beschluss über Vitales-Wohnen im Bezirk gegeben und  ersucht er 
diesbezüglich Gemeindevorstandsmitglied Wimmer um n ähere Auskünfte. 
 
Gemeindevorstand Wimmer erklärt, dass es diesbezügl ich einen Rei-
hungsvorschlag über mögliche Projekte im Bezirk gib t. Es stellt 
sich die Frage ob man sich diesbezüglich nicht auch  um einen mögli-
chen Standort bewerben sollte wobei mit der Anmeldu ng noch keine 
Verpflichtung zur Realisierung besteht. Mit der Err ichtung einer 
solchen Einrichtung erwachsen der Gemeinde nicht un erhebliche Kos-
ten und ist dies bei der Verbandsammlung bei einzel nen Bürgermeis-
tern teilweise auf großen Unmut gestoßen. 
 
 
Gemeinderat Grill bemerkt, dass das Bankett entlang  des Güterweges 
Prackenberg in einem sehr schlechten Zustand ist un d dringend sa-
niert werden müsste. 
Laut Gemeinderat Beham befindet sich das Bankett be im Güterweg Sim-
ling ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand. We iters sollte die 
Hecke im Bereich der ASZ-Sammelcontainer dringend g eschnitten wer-
den  
 
Der Bürgermeister bemerkt, dass das Bankett voriges  Jahr saniert 
wurde. Im Hinblick auf die Länge müssen hier beglei tende Maßnahmen, 
z.B. Entwässerungen, gesetzt werden. Die Bankette w erden in abseh-
barer Zeit instand gesetzt bzw. wird auch die Hecke  in Simling ge-
schnitten. 
 
 
Gemeindevorstandsmitglied Wimmer bemerkt, dass das zur Bankettbe-
festigung verwendete Material nicht zweckmäßig ist.  
 
Der Bürgermeister bemerkt, dass das vom Fertiger no rmal verwendete 
Rundkiesmaterial nicht zweckmäßig ist und seit vori gem Jahr nur 
mehr Vorabsiebmaterial in St.Roman eingebaut. 
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Vizebürgermeister Kriegner fragt ob es nicht möglic h ist den Kom-
postbehälter an der Bundesstraße etwas weiter weg a ufzustellen da 
dieser angeblich zweckentfremdet zur Entsorgung von  anderem Materi-
al verwendet wird. 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass der Standort ex tra befestigt 
wurde man sich jedoch dieser Angelegenheit annehmen  wird. 
 
 
Der Bürgermeister bemerkt, dass am Montag ein Gespr äch mit Herrn 
Schopf vom Wegeerhaltungsverband betreffend „Schild hammer-Brücke“ 
stattfindet welche im Herbst saniert bzw. das entsp rechende Teil-
stück auch neu asphaltiert werden soll. 
 
 
Gemeinderat Kriegner möchte wissen ob neben dem Prü fungsausschuss 
auch die anderen Ausschüsse der Gemeinde aktiv sind  da es diesbe-
züglich keine Berichte gibt. 
 
Amtsleiter Stadler bemerkt, dass der Prüfungsaussch uss gesetzlich 
verpflichtet ist Sitzungen durchzuführen während di e übrigen Aus-
schüsse lediglich im Anlassfall Sitzungen abhalten.  
 
 
 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die vorher ige Sitzung 
 
 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die während  der Sitzung zur 
Einsicht aufgelegenen Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 
keine Einwendungen erhoben wurden. 
 
 
Da die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Antr äge und Wortmel-
dungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzen de um 22.00 Uhr 
die Sitzung. 
 
 
 
 

-------------------------------         ----------- -------------------------- 
Schriftführer AL Stadler Johann         Vorsitzende r Bgm. Berlinger Siegfried 
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Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Ver-
handlungsschrift in der Sitzung vom 11.09.2015 kein e Einwendungen 
erhoben wurden und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 
54(5) Oö. GemO 1990 als genehmigt gilt. 
 
 
 

Gemeinde St.Roman, 11.09.2015 
 
 
 

------------------------------------- 
Vorsitzender Bgm. Siegfried Berlinger 

 
 

-----------------------------   ------------------- --------- 
Gemeinderat (ÖVP-Fraktion)   Gemeinderat(SPÖ-Frakti on) 

 
 

------------------------- 
Gemeinderat (FPÖ-Fraktion) 


